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NEWSLETTER
Verkaufsförderungs- 

maßnahmen in Serbien: 
Eine Leidenschaft im 

Rahmen des Vertrauens

Autor: Maja Glogovac, Diplom-Juristin

Angesichts der laufenden Nachweihnachts- und 
Saisonschlussverkäufe sowie der ständigen Ak-
tualität der Verkaufsförderungsmaßnahmen, die 
von Händlern genutzt werden, um ihren Umsatz 
zu steigern und auf dem Markt erkannt zu wer-
den, wird im Folgenden ein Überblick über die 
im Handelsgesetz vorgesehenen Verkaufsför-

derungsmaßnahmen und die Bedingungen, die 
Händler einhalten sollten, dargestellt.
Das Ziel der Händler sollte es sein, von diesem 
„Spiel“ zu profitieren, es zur Marktbekanntheit 
zu nutzen, ihre Reputation zu wahren und das 
Risiko von Sanktionen zu minimieren. Viele von 
ihnen sind jedoch nicht darüber informiert, dass 
es Vorschriften und Bedingungen gibt, die sie bei 
der Organisation von Verkaufsförderungsmaß-
nahmen einhalten müssen, wenn sie hohe Geld-
strafen (ca. von EUR 4,000 bis 17,000) und Maß-
nahmen wie das Verbot der Geschäftstätigkeit 
vermeiden wollen.
Verkaufsförderungsmaßnahmen stellen das An-
gebot von Waren oder Dienstleistungen zu güns-
tigeren Bedingungen im Vergleich zum regulären 
Angebot dar. Formen günstigerer Bedingungen 
sind beispielsweise: Preisnachlässe, besondere 
Verkaufs- oder Lieferbedingungen, Belohnungs-
versprechen beim Kauf, Begleitgeschenke, Treue-
programme und anderes.
Für jede Art von Verkaufsförderungsmaßnahme 
muss ein Angebot (Beschluss) im Geschäft ausge-
hängt werden, das Informationen enthält über:
•	 die Art der Förderung (Verkauf mit ermäßig-

tem Preis, besondere Verkaufsbedingungen 
usw.);

•	 die genaue und klare Bestimmung der betrof-
fenen Waren;

•	 den Gültigkeitszeitraum der Förderung, mit 
Angabe des Anfangs- und Enddatums;

•	 im Falle eines Ausverkaufs mit dem Hinweis 
„solange der Vorrat reicht“;
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•	 alle eventuellen besonderen Bedingungen 
für die Inanspruchnahme der Förderung.

Der Verkauf zu ermäßigten Preisen ist speziell 
geregelt, um die rechtliche Sicherheit der Ver-
braucher zu gewährleisten. Es ergeben sich drei 
Formen des Verkaufs zu ermäßigten Preisen, die 
unter bestimmten Bedingungen durchgeführt 
werden können:
•	 Ausverkauf – Verkauf zu einem niedrigeren 

Preis im Vergleich zum vorherigen Preis und 
kann ausschließlich im Falle der Einstellung 
des Geschäftsbetriebs des Händlers, der 
Schließung bestimmter Geschäfte oder des 
Verkaufsstopps bestimmter Waren organisiert 
werden, unter zusätzlichen Einschränkungen.

•	 Saisonschlussverkauf – kann höchstens zwei-
mal jährlich organisiert werden und darf 
höchstens 60 Tage dauern, beginnend zwi-
schen dem 25. Dezember und dem 10. Januar 
oder dem 1. und 15. Juli.

•	 Aktionsverkauf – Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen zu einem Preis, der niedriger 
ist als der reguläre Preis, und dauert höchs-
tens 31 Tage.

Im Zusammenhang mit der Werbung für Ver-
kaufsförderungsmaßnahmen darf der Händler 
den höchsten Prozentsatz der Ermäßigung nur 
angeben, wenn sich dieser auf mindestens ein 
Fünftel (1/5) des Warensortiments des Händlers 
an jedem Verkaufsort, an dem die Verkaufsför-
derung organisiert wird, bezieht.
Es ist auch verboten, Verbraucher durch Wer-
bung für Verkaufsförderungsmaßnahmen irrezu-
führen, indem ein angeblicher Ausverkauf oder 
eine scheinbare Preissenkung der Waren oder 
Dienstleistungen, der Umfang der Ermäßigung 
oder Ähnliches beworben wird, wenn der frühe-
re Preis falsch dargestellt wurde oder die Waren 
oder Dienstleistungen nur für einen vernachläs-
sigbar kurzen Zeitraum zum früheren Preis ange-
boten wurden.
Ein Verstoß gegen eine der oben genannten Ver-
pflichtungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die der Marktinspektor bei der Überwachung 
feststellt. Die vorgeschriebene Geldstrafe für ju-
ristische Personen beträgt zwischen 500.000 
und 2.000.000 Dinar (ca. EUR 4,000 - 17,000), 

zusätzlich kann eine Schutzmaßnahme des Ver-
bots der Ausübung bestimmter Tätigkeiten für ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten bis zwei Jahren 
sowie eine Schutzmaßnahme der öffentlichen 
Bekanntmachung des Urteils verhängt werden. 
Für verantwortliche Personen in juristischen Per-
sonen ist eine Geldstrafe zwischen 50.000 und 
500.000 Dinar (ca. EUR 400 bis 4,000) vorge-
sehen, zusätzlich kann eine Schutzmaßnahme 
des Verbots der Ausübung bestimmter Tätigkei-
ten für einen Zeitraum von drei Monaten bis zu 
einem Jahr verhängt werden.
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